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An die  
Mitglieder des 
Gemeinderates Uster 

BEANTWORTUNG 
ANFRAGE 577 
UMWANDLUNG DER ENERGIE  USTER AG IN EINE ANSTALT 
DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 
THOMAS WÜTHRICH /  LUCIA THALER 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 14. Juni 2013 reichten die Ratsmitglieder Thomas Wüthrich und Lucia Thaler bei der Präsidentin 
des Gemeinderates eine Anfrage betreffend "Umwandlung der Energie Uster AG in eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts" ein. 
 
Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 
 
"Am 19. Juni 1999 stimmten die Stimmberechtigten der Stadt Uster einer Änderung der 
Gemeindeordnung zu, die vorsah, die Stadtwerke Uster in eine Aktiengesellschaft zu überführen. 
Am 1. Januar 2000 wurde die Energie Uster AG operativ und versorgt seither die Stadt Uster im 
Rahmen eines Konzessionsvertrages mit Strom, Gas und Trinkwasser. Praktisch sind 100% der 
Aktien im Besitz der Stadt Uster. Die Gemeindeordnung sieht in Art. 5 vor, dass die Stadt Uster 
mindestens 51% der Aktien der Energie Uster AG in ihrem Besitz halten muss. 
Hauptargument für die Umwandlung der Stadtwerke in eine selbstständige AG war, dass 
Energiedienstleister in einem liberalisierten Umfeld eine möglichst grosse Unabhängigkeit in Bezug 
auf ihren Entscheidungsspielraum haben sollten. In der Chronik auf der Website der Energie Uster 
AG wird mit Blick auf die Abstimmungsdiskussion von damals weiter ausgeführt, dass „aber solche 
historisch gewachsenen Strukturen [der Stadtwerke] den zukünftigen Anforderungen kaum mehr zu 
genügen" vermögen. 
In den letzten 13 Jahren ist einiges passiert oder eben nicht passiert: 

- So ist, erstens, die vollständige Strommarktliberalisierung auf Druck der Energiekonzerne 
einmal mehr weiter in die Zukunft verlegt worden. 
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- Zweitens hat sich die Gesetzeslage insofern geändert, dass aufgrund des neuen § 15a des 
Gemeindegesetzes und des angepassten § 2 im Energiegesetz seit dem 1. April 2005 auch 
Gemeinden „in Anstalten des öffentlichen [...] Rechts an der Versorgung mit Elektrizität, 
Gas und Wärme mitwirken" können. 

- Drittens zeigt sich am Beispiel des ewz der Stadt Zürich, dass auch eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts im hart umkämpften Energiemarkt sehr erfolgreich sein kann und auch 
im Hinblick auf die vollumfängliche Liberalisierung des Strommarktes bestens gerüstet ist 
(siehe Geschäftsbericht ewz 2012). Das ewz erzielte in den letzten Jahren trotz tiefer 
Energiepreise ein Rekordergebnis nach dem anderen und lieferte der Stadtkasse Dutzende 
Millionen Franken des Gewinns ab. 

- Viertens hat sich die Energiepolitik in der Schweiz radikal verändert. Der Ausstieg aus der 
Atomenergie ist nur noch eine Frage der Zeit. Unter dem Stichwort der Energiewende ist 
die Politik daran, Leitplanken für die Energiepolitik bis ins Jahr 2050 zu formulieren. Die 
Stimmberechtigten der Stadt Uster stimmten am 27. November 2011 dem Gegenvorschlag 
zur grünen Volksinitiative „Umweltschutz konkret" zu. Damit ist die Stadt verpflichtet, sich 
für die kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs pro Einwohnerin und Einwohner 
einzusetzen. Grundsätzlich können die politischen Ereignisse insgesamt wohl so gedeutet 
werden, dass in der Energiefrage die Bevölkerung auf die in ihrem Besitz befindlichen 
Energieunternehmen wieder stärker Einfluss nehmen und über die Art und Weise der 
Versorgung selber bestimmen will. 

- Fünftens hat sich in den politischen Debatten um die Energie Uster AG immer wieder 
gezeigt, dass das gewählte Vehikel einer Aktiengesellschaft sich einer demokratischen 
Kontrolle praktisch gänzlich zu entziehen vermag. Eine AG muss primär im finanziellen 
Interesse des Unternehmens und nicht im Interesse des Gemeinwohls entscheiden. So 
ergibt sich die paradoxe Situation, dass der vom Stadtrat gewählte Verwaltungsrat der AG 
in erster Linie im Sinne der Profitmaximierung handeln muss und nicht nach den 
energiepolitischen Zielen der Stadt Uster. Der Gemeinderat hat dabei gerade mal das 
Recht, den Geschäftsbericht der Energie Uster AG zur Kenntnis zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich einige Fragen, zu deren Beantwortung die Unterzeichnenden 
den Stadtrat herzlich einladen: 

1. Teilt der Stadtrat die Ansicht, dass es in Zeiten besonderer und wegweisender 
energiepolitischer Weichenstellungen nicht länger opportun ist, zentrale Bereiche der 
lokalen Energiepolitik einer privaten gewinnorientierten Unternehmung zu überlassen? 
Wenn nein, warum teilt der Stadtrat diese Ansicht nicht? 

2. Sieht der Stadtrat im heutigen Demokratiedefizit der Energie Uster AG ein Problem? Wenn 
nein, warum nicht? Würde der Stadtrat den Demokratiegewinn im Falle einer Umwandlung 
der Energie Uster AG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt begrüssen? 
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3. Wie kann der Stadtrat ausschliessen, dass 49% der Aktien der Energie Uster AG aus dem 
eigenen Besitz veräussert werden? Besteht nicht die Gefahr, dass die Stadt Uster Aktien 
verkauft, um städtische Vorhaben mit grossem Investitionsbedarf zu finanzieren? 

4. Würde die Überführung der Energie Uster AG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt Kosten 
verursachen? Wenn ja, mit welcher Art von Kosten wäre zu rechnen? Wie hoch würden 
diese Kosten insgesamt ausfallen (Schätzung)? 

5. Aus verschiedenen Überlegungen überwies die Energie Uster AG in den vergangenen 
Jahren aus dem Gewinn jeweils Fr. 600'000 in die Stadtkasse. Wenn der 
Energiedienstleister eine öffentlich-rechtliche Anstalt wäre, würde die Stadt Uster dann 
einen grösseren jährlichen Beitrag aus dem Gewinn erhalten? Bitte begründen. 

6. Welche (rechtlichen) Schritte wären nötig auf dem Weg der Umwandlung der Energie Uster 
AG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt? 

Wir danken dem Stadtrat für die Beantwortung der oben aufgeführten Fragen." 

 

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 

Frage 1: 
«Teilt der Stadtrat die Ansicht, dass es in Zeiten besonderer und wegweisender energiepolitischer 
Weichenstellungen nicht länger opportun ist, zentrale Bereiche der lokalen Energiepolitik einer 
privaten gewinnorientierten Unternehmung zu überlassen? Wenn nein, warum teilt der Stadtrat 
diese Ansicht nicht?» 
 
Antwort: 
 
Der Stadtrat teilt diese Meinung aus folgenden Überlegungen nicht: 
 
Erstens kann nicht von der Auslagerung an ein «privates» Unternehmen gesprochen werden, denn 
alle Aktien der Energie Uster AG (EnU) befinden sich in der Hand der Stadt Uster und das 
Verwaltungsratspräsidium wird durch ein Mitglied des Stadtrats gestellt. 
 
Zweitens kann bei der EnU nicht von einem «gewinnorientierten» Unternehmen gesprochen 
werden, das nach Gewinnoptimierung oder gar -maximierung strebt. Im Vordergrund steht die 
Erfüllung des politischen Auftrags (die Stadt mit Gas, Strom und Wasser zu versorgen und den 
Betrieb und Unterhalt der notwendigen Anlagen sicher zu stellen). Die Regeln einer 
betriebswirtschaftlich gesunden Geschäftsführung verlangen, dass das Unternehmen einen 
«Gewinn» erwirtschaftet und nicht die Stadtkasse mit Defiziten belastet. Der zu erwirtschaftende 
Gewinn soll dazu dienen, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, die normalen 
Geschäftsrisiken zu tragen, die Bewirtschaftung (Unterhalt) der bestehenden Infrastruktur 
sicherzustellen, die notwendigen Neuinvestitionen zu tätigen und neue Aktivitäten wie 
Fernwärmeverbünde oder Produktion von erneuerbaren Energien auszubauen.  
 
Drittens besteht nach Ansicht des Stadtrats kein Grund, die Auslagerung zu überdenken, solange 
die EnU ihre energiepolitische Verantwortung wahrnimmt. Und dies ist der Fall. Es sei hingewiesen 
auf den Ökofonds, der von der EnU eingerichtet und kontinuierlich über den «Geschäftsgewinn» 
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gespiesen wurde. Oder auch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt, was die 
Energieplanung betrifft, insbesondere Projekte für die Fernwärmeversorgung mittels neuen 
erneuerbaren Energien. 
 

Frage 2: 
«Sieht der Stadtrat im heutigen Demokratiedefizit der Energie Uster AG ein Problem? Wenn nein, 
warum nicht? Würde der Stadtrat den Demokratiegewinn im Falle einer Umwandlung der Energie 
Uster AG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt begrüssen?» 

Antwort: 

Der Stadtrat erkennt bei der EnU kein Demokratiedefizit. Erstens entspricht die Auslagerung in eine 
Aktiengesellschaft dem in einer Volksabstimmung geäusserten Volkswillen. Zweitens kann der vom 
Volk gewählte Stadtrat in der Generalversammlung der EnU seinen Einfluss gegenüber dem 
Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung geltend machen, indem er die Aktionärsrechte (Statuten, 
Wahlen, Dividendenpolitik, etc.) aktiv wahrnimmt. So geschehen an der diesjährigen 
Generalversammlung, als der Stadtrat neben den beiden von der EnU vorgeschlagenen 
Verwaltungsräten (Patrick Riederer, Herbert Wetzel) auch Reto Dettli in den Verwaltungsrat der 
EnU wählte.  
 
Die Auslagerung in eine Aktiengesellschaft dient der optimalen Erfüllung des vom Volk genehmigten 
Auftrags. Optimal heisst auch, dass die EnU am schnelllebigen Energiemarkt rasch handeln kann. 
Wollte man energiemarktwirtschaftliche Entscheidungen «verpolitisieren», hätte dies fatale Folgen.  
 
Der Stadtrat sieht daher zum heutigen Zeitpunkt keinen Grund, die EnU in eine öffentlich - 
rechtliche Anstalt umzuwandeln. 
 
Frage 3: 
«Wie kann der Stadtrat ausschliessen, dass 49% der Aktien der Energie Uster AG aus dem eigenen 
Besitz veräussert werden? Besteht nicht die Gefahr, dass die Stadt Uster Aktien verkauft, um 
städtische Vorhaben mit grossem Investitionsbedarf zu finanzieren?» 

Antwort: 

Es entspricht nicht der Eigentümerstrategie des Stadtrats, Anteile des Aktienkapitals zu verkaufen. 
Der Stadtrat weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass gemäss Art. 12 lit. f und Art. 21 
lit. f der Gemeindeordnung für die Veräusserung von Beteiligungen von mehr als 1 Mio. 
beziehungsweise 250'000 Franken das Stimmvolk bzw. der Gemeinderat zuständig sind.  
 
Frage 4: 
«Würde die Überführung der Energie Uster AG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt Kosten 
verursachen? Wenn ja, mit welcher Art von Kosten wäre zu rechnen? Wie hoch würden diese 
Kosten insgesamt ausfallen (Schätzung)?» 

Antwort: 

Die Überführung der EnU in eine öffentlich-rechtliche Anstalt hätte erhebliche Kosten zur Folge. 
Unter anderem würden Kosten für die Volksabstimmung anfallen. Zudem müsste die Umwandlung 
in eine Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgen und im Nachgang die geordnete Liquidation der 
EnU. Dieser mehrstufige Prozess müsste von externer Seite begleitet werden und hätte 
voraussichtliche Kosten von mehreren 100 000 Franken zur Folge. 

 

561/2012 | Seite 4/6 



  

 
 

Seite 5/6 

Frage 5: 
«Aus verschiedenen Überlegungen überwies die Energie Uster AG in den vergangenen Jahren aus 
dem Gewinn jeweils Fr. 600'000 in die Stadtkasse. Wenn der Energiedienstleister eine öffentlich-
rechtliche Anstalt wäre, würde die Stadt Uster dann einen grösseren jährlichen Beitrag aus dem 
Gewinn erhalten? Bitte begründen.» 

Antwort: 

Die Stadt Uster erhält neben der Dividende auch eine jährliche Konzessionsabgabe von rund  
700 000 Franken. Im Total hat die Stadt Uster in den letzten Jahren jährlich somit 1,3 Mio. Franken 
von der EnU erhalten. Neben der Dividende und der Konzessionsabgabe an die Stadt Uster wird mit 
dem Gewinn auch der Ökofonds, mit einem grösseren jährlichen Beitrag gespiesen (Rechnung 2010 
bis 2012: Gesamthaft 1,1 Mio. Franken).  
 
Der Stadtrat geht im Übrigen nicht davon aus, dass die Stadt Uster bei einer öffentlich-rechtlichen 
Anstalt einen höheren jährlichen Beitrag beziehen könnte. Dies insbesondere, da damit zu rechnen 
ist, dass mit der absehbaren Marktentwicklung in Zukunft die Gewinnmarge der Energiedienstleister 
noch stärker unter Druck kommen wird. Die ewz der Stadt Zürich sind hier ein Sonderfall, da sie 
direkt an 14 Wasserkraftwerken beteiligt sind und so den Strom sehr günstig einkaufen können und 
somit nicht gleich stark vom Markt abhängig sind wie zum Beispiel die EnU. 
 
Frage 6: 
«Welche (rechtlichen) Schritte wären nötig auf dem Weg der Umwandlung der Energie Uster AG in 
eine öffentlich-rechtliche Anstalt?» 

Antwort: 

Aus Sicht des Stadtrates wären die folgenden Schritte nötig:  
 
• Änderung von Artikel 5 der Gemeindeordnung und Zustimmung zu einem zu erarbeitenden 

Anstaltsgesetz mittels einer Volksabstimmung 
• Generalversammlung der Energie Uster AG mit Liquidationsbeschluss 
• Eintragung der Anstalt ins Handelsregister als juristische Person 
• Übertragung der Vermögenswerte an die neue Anstalt 
• Liquidation, Aufhebung und Löschung der Energie Uster AG im Handelsregister 
 
 
Der Stadtrat bittet den Gemeinderat, von der Antwort auf die Anfrage. Nr. 577 der Ratsmitglieder 
Thomas Wüthrich und Lucia Thaler betreffend «Umwandlung der Energie Uster AG in eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts» Kenntnis zu nehmen.  
 

STADTRAT USTER 

Martin Bornhauser Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
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Beilagen (Aktenauflage) 

• Anfrage 577 
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